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Dringlichkeitsentscheidung gern. § 60 Gemeindeordnung NRW

13. Änderung des Bebauungsplans Nr. 01.10 Hennef (Sieg) - Edgoven, Wippen- 
hohner Straße;
1. Aufstellungsbeschluss
2. Beschluss des Bebauungsplan - Vorentwurfes
3. Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 13a i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB

Beschluss:

Im Wege der Dringlichkeit beschließt der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung 
des Rates der Stadt Hennef (Sieg):

1. Gemäß § 13a und § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) wird die 13. Änderung des Bebauungsplans Nr. 01.10 Hennef (Sieg) - 
Edgoven, Wippenhohner Straße im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung gern. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans umfasst in der Gemarkung Geistingen, Flur 
18 das Flurstück 1582 tw. sowie Flur 28, die Flurstücke Nr. 28/1,73, 106 tw., 140, 143 tw., 
144, 145 tw., 146, 147, 148, 372, 440 und ist im beiliegenden Übersichtsplan dargestellt.

2. Dem Bebauungsplan-Vorentwurf wird zugestimmt.

3. Gemäß § 13a i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf Grundlage 
des vorgestellten Bebauungsplan-Vorentwurfes durchgeführt.

Begründung:

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung am 26.06.2019 wurde dem 
Antrag zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 01.10 Hennef (Sieg)-Edgoven, Wippenhohner 
Straße, zugestimmt. Der Geltungsbereich der 13. Änderung umfasst eine Fläche östlich der 
„Wippenhohner Straße“ und südlich der „Bonner Straße“ (s. Anl. 1). Die notwendigen Vorar
beiten sind nun soweit abgeschlossen, dass der Aufstellungsbeschluss und der Beschluss 
über die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 13a i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
gefasst werden kann. Auf die entsprechende, beiliegende Beschlussvorlage V/2020/2283, Be
bauungsplan Nr. 01.10 Hennef (Sieg) - Edgoven, Wippenhohner Straße, 13. Änderung, für



-2-

die Sitzung des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung am 11.03.2020 wird verwiesen 
(s. Anl. 2).

Die mit der Bebauungsplanänderung erreichbare höhere Verdichtung dient der Deckung des 
örtlichen Wohnraumbedarfs unter gleichzeitig sparsamer Verwendung von Grund und Boden.

Begründung der Dringlichkeit:

Der Ältestenrat der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 09.03.2020 beschlossen, alle Aus
schusssitzungen bis zu den Osterferien abzusagen, um bestehende Infektionsketten zu un
terbrechen. Es wurde festgelegt, unaufschiebbare Entscheidungen per Dringlichkeit zu ent
scheiden.

Die für den 11.03.2020 vorgesehene Sitzung des Ausschusses für Stadtgestaltung und Pla
nung wurde aufgrund dessen, wie im Übrigen auch alle weiteren, bis zu den Osterferien ter
minierten Ausschuss- und Ratssitzungen, abgesagt.

Die Dringlichkeit ist im vorliegenden Fall gegeben aufgrund des hohen Siedlungsdrucks, dem 
Hennef ausgesetzt ist. Es besteht ein großer Bedarf an Wohnbauflächen und hier insbeson
dere im Segment der preisgünstigen geförderten Wohnungen in zentraler, gut erschlossener 
Lage. Diesem Druck gilt es schnellstmöglich entgegenzuwirken.

Hennef, den 0/\ .04.2020 Hennef, den 3 04.2020

7Bürgermeister Ausschussvorsitzender
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DER BÜRGERMEISTER

Beschlussvorlage

Amt: Amt für Stadtplanung und - entwicklung

Vorl.Nr.: V/2020/2283

Datum: 11.02.2020

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Stadtgestaltung und 11.03.2020
Planung

öffentlich

Tagesordnung

Bebauungsplan Nr. 01.10 Hennef (Sieg) - Edgoven, Wippenhohner Straße -13. Änderung
1. Aufstellungsbeschluss gern. § 13 a und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
2. Vorstellung und Beschluss des Bebauungsplan - Vorentwurfes
3. Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gern. § 13 a i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.1 BauGB

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung des Rates der Stadt Hennef (Sieg) 
beschließt:

1. Gemäß § 13a und § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) wird die 13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01.10 
Hennef (Sieg) - Edgoven, Wippenhohner Straße im beschleunigten Verfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung gern. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans umfasst in der Gemarkung Geistingen, 
Flur 18 das Flurstück 1582 tw. sowie Flur 28, die Flurstücke Nr. 28/1, 73, 106 tw., 140, 
143 tw., 144, 145 tw., 146, 147, 148, 372, 440 und ist im beiliegenden Übersichtsplan 
dargestellt.

2. Dem vorgestellten Bebauungsplan-Vorentwurf wird zugestimmt.

3. Gemäß § 13a i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf 
Grundlage des vorgestellten Bebauungsplan-Vorentwurfes durchgeführt.



Begründung

Verfahren
In der Sitzung des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung am 26.06.2019 wurde dem 
Antrag zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01.10 Edgoven zugestimmt.

Mit der zum 01.01.2007 eingetretenen Änderung des Baugesetzbuchs durch das „Gesetz zur 
Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte" besteht die 
Möglichkeit, einen Bauleitplan im beschleunigten „Verfahren für Bebauungspläne der 
Innenentwicklung“ gern. § 13a BauGB aufzustellen. Voraussetzung dabei ist, dass der 
Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderen 
Maßnahmen der Innenentwicklung dient. Das beschleunigte Verfahren ermöglicht als 
Planungserleichterung den Verzicht auf eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, auf den 
Umweltbericht nach § 2a, auf Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, das Monitoring nach § 4c sowie die zusammenfassende 
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB. Darüber hinaus sind nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
Eingriffe in Natur und Landschaft, die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplans zu 
erwarten sind, als nicht ausgleichspflichtige Eingriffe anzusehen. Ein Ausgleich für Eingriffe ist 
daher ebenfalls nicht erforderlich.

Die Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens „Bebauungspläne der 
Innenentwicklung“ gern. § 13 a BauGB liegen bei dem Bebauungsplan Nr. 01.10 Stadt Hennef 
(Sieg) - Edgoven, Wippenhohner Straße, 13. Änderung vor, weil es sich hier um eine 
Nachverdichtung handelt.

Das Plangebiet liegt mit seiner Grundfläche deutlich unter einer Größe von 20.000 m2, so dass 
die Voraussetzung des § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB erfüllt sind und eine Vorprüfung im Einzelfall 
über erhebliche Umweltauswirkungen entbehrlich ist.

Der § 13a ist nur anwendbar, wenn „keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen“, d.h. für „die 
Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes“. Diese könnten vorliegend darin bestehen, dass die vorgesehene 
Nutzung (Bebauung, Wege, Parkplatz) die Wasserqualität oder die Wassermenge des 
Hanfbaches in einer für die Schutzzwecke des FFH-Gebietes Sieg relevanten Dimension und 
Art negativ beeinflusst.

Der Hanfbach unterliegt dem Naturschutz. Er ist zwar nicht Teil des FFH-Gebietes Siegaue, 
steht aber über den Wirkpfad Wasser in einem Zusammenhang damit. Daher wurde durch das 
Büro Rietmann Beratende Ingenieure - Freiraum + Landschaftsplanung in Abstimmung mit der 
Unteren Wasserbehörde sowie der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises 
geprüft, ob Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung im o.g. Sinn bestehen und unter dieser 
Voraussetzung als nächster Prüfschritt eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung erforderlich wird. Im 
Ergebnis stellen die o. a. Behörden und die Gutachterin nach Sachverhaltsprüfung fest, dass 
dies für die vorgesehene 13. Änderung des Bebauungsplans 01.10 Edgoven nicht erforderlich 
ist.

Ein wesentlicher Anhaltspunkt hierfür ist, dass die im Rahmen der Untersuchungen / Planungen 
zur Niederschlagswasserentsorgung prognostizierte Einleitungsmenge von 28 Litern Wasser je 
Sekunde im Vergleich zu den sonstigen Wassermengen im Hanfbach absolut untergeordnet ist. 
So werden an der nächsten Einleitungsstelle an der Bachstraße, wenige hundert Meter 
bachabwärts gelegen, 2000 Liter je Sekunde eingeleitet. Zudem lösen die im Rahmen der 
Planung vorgesehenen, hinzutretenden Nutzungen keine relevanten Verschmutzungen des 
abgeleiteten Wassers aus.



Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, den Bebauungsplan Nr. 01.10 Stadt Hennef (Sieg) - 
Edgoven, Wippenhohner Straße, 13. Änderung gern. § 13a BauGB als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung aufzustellen. Darüber hinaus wird empfohlen, für diesen Bebauungsplan die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gern. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Flächennutzungsplan
Der seit September 2018 rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Hennef (Sieg) stellt 
die Fläche an der Wippenhohner Straße als Wohnbaufläche dar. Östlich schließt sich eine 
öffentliche Grünfläche mit den Zweckbestimmungen Parkanlage und Spielplatz an. 
Nachrichtlich sind die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes und des 
Überschwemmungsgebietes des Hanfbaches dargestellt.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann im beschleunigten Verfahren ein Bebauungsplan, der 
von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der 
Flächennutzungsplan geändert ist. Dabei darf die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt werden. Die Planung entspricht einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung.

Die im Flächennutzungsplan der Stadt Hennef im betreffenden Bereich dargestellte 
Wohnbaufläche wird von drei Seiten durch Hauptstraßen begrenzt. Jenseits dieser Straßen 
setzen sich die Wohnbauflächen fort. Nach Osten hingegen grenzt die Wohnbaufläche an den 
Freiraum, hier an eine öffentliche Grünfläche. Die im FNP dargestellte Baufläche umfasst 
erkennbar den Bestand, d.h. eine Bautiefe. Die im Bebauungsplan vorgesehene Neubebauung 
umfasst ebenfalls nur eine Bautiefe. Allerdings kann die Bebauung nur verwirklicht werden, 
wenn ergänzend private Stellplätze vorgesehen werden, die nur östlich der heutigen Bebauung 
liegen können. Zusätzlich soll Ersatz für den im bisherigen Bebauungsplan weiter nördlich 
ausgewiesenen öffentlichen Parkplatz geschaffen werden. Mit der Errichtung ebenerdiger, 
eingegrünter und begrünter Stellplätze auf einer Gesamtfläche von insgesamt weniger als 2000 
Quadratmetern geht keine Aufgabe der grundlegenden Konzeption des Flächennutzungsplans 
einher. Es handelt sich lediglich um untergeordnete Randflächen, die den Rahmen einer 
üblichen „Bautiefe“ nicht überschreiten und insbesondere den Übergang zwischen 
Wohnbebauung und Grünfläche konkretisieren.

Angrenzend an die Wohnbaufläche sieht der Flächennutzungsplan öffentliche Grünfläche mit 
den Zweckbestimmungen Spielplatz und Parkanlage vor. Mithin ist dort kein Bereich 
unberührter Natur oder für die Landwirtschaft geplant, sondern ein von Menschen gestalteter, 
der auch Infrastruktur, z.B. Erschließungsflächen, enthalten muss, um seine Funktionen zu 
erfüllen. Ein eingegrünter kleinerer Parkplatz wäre auch als Bestandteil einer solchen 
öffentlichen Grünanlage denkbar.

Die geordnete städtebauliche Entwicklung ist in dem vorliegenden Fall nicht beeinträchtigt. Der 
Flächennutzungsplan ist gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung 
anzupassen.

Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 01.10 Edgoven bezieht sich auf eine östlich der 
Wippenhohner Straße und südlich der Bonner Straße gelegene Fläche.

Ein erheblicher Teil des Plangebietes wird heute als landwirtschaftliche Fläche (Wiese) genutzt 
(0,34 ha). Die bestehende Wohnbebauung umfasst ca. 0,17 ha, eine ähnliche Größe (0,17 ha) 
besitzt das für das Wohnhaus vorgesehene unbebaute Gartenland. Durch das „Interkult“, eine 
interkulturelle Beratungs- und Begegnungsstätte, wird ca. 0,1 ha Fläche genutzt. Insgesamt 
erreicht das Gebiet eine Größe von ca. 0,8 ha.



Städtebauliches Konzept
Die im rechtskräftigen Bebauungsplan vorgesehenen Nutzungen im östlich an die Bebauung 
angrenzenden Freiraum (Stellplatzanlage, Freizeiteinrichtungen) entfallen im Plangebiet. 
Entsprechende Planungen werden seitens der Stadt nicht mehr verfolgt. Unabhängig davon ist 
der Freiraum weiterhin erschlossen, im Norden fußläufig, im Süden durch eine Stichstraße.

Mit der geplanten Neubebauung wird die bestehende Bebauungslücke zwischen den Häusern 
Wippenhohner Straße 14 und 6 geschlossen. Die Bebauung orientiert sich nicht nur an den 
älteren zweigeschossigen unmittelbaren Nachbargebäuden, sondern auch an der vier- bis 
fünfgeschossigen Bebauung auf der gegenüberliegenden Seite der Wippenhohner Straße und 
weist 3-4 Geschosse auf. Auch den nördlichen Nachbargebäuden ermöglicht der 
Bebauungsplan zukünftig bis zu vier Geschosse.

Die damit erreichbare höhere Verdichtung dient der Deckung des örtlichen Wohnraumbedarfs 
unter gleichzeitig sparsamer Verwendung von Grund und Boden.

Erschließung
Der Siedlungsbereich umfasst die Gebäude Wippenhohner Straße 6 bis 16 und Bonner Straße 
10a. Die Gebäude an der Wippenhohner Straße sind über eine Stichstraße unmittelbar an die L 
125 und damit an das regionale Straßennetz angebunden. Gleiches gilt für die Bonner Straße.

Unmittelbar an das Plangebiet grenzt die Kreuzung Bonner Straße / Wippenhohner Straße an, 
über die in ca. 200 m Entfernung der Kreisverkehrsplatz im Zuge der Frankfurter Straße / 
Bröltalstraße erreicht wird. Von dort sind sowohl das Stadtzentrum mit dem Bahnhof Hennef 
(ca. 750 m Fußweg) als auch die Autobahn 560 (ca. 850 m Fahrstrecke) schnell erreichbar.

Eine Bushaltestelle („Bachstraße“, Linien 522 und 524) findet sich in einer Entfernung (ab 
Kreuzung Bonner / Wippenhohner Straße ermittelt) von ca. 150 m an der Bonner Straße. Beide 
Linien kommen vom Bahnhof und bilden tagsüber werktags weitgehend einen 15-Minuten-Takt 
auf teilweise unterschiedlichen Wegen in Richtung Uckerath.

Die Wippenhohner Straße verfügt im Umfeld des Planbereichs über einen beiderseitigen 
gemeinsamen Rad- und Gehweg.

Das vorhandene Baugebiet wird zurzeit weitgehend durch eine städtische Stichstraße parallel 
zur Wippenhohner Straße erschlossen. Ein Gebäude an der Bonner Straße (Nr. 10a) ist 
unmittelbar dort angebunden.

Der Bebauungsplan Nr. 01.10 sieht eine mit dem Bestand fast lagegleiche Stichstraße vor, die 
aber nicht realisiert wurde. Insbesondere gibt es bis heute keine Wendeanlage.

Diese bisher nicht realisierte Wendeanlage, deren Maße dem aktuellen Bedarf und heutigen 
Richtlinien ohnehin nicht mehr entsprochen hätten und für die in ein intensiv genutztes 
Privatgrundstück eingegriffen werden müsste, entfällt. Die Wendeanlage soll nunmehr vom 
Bauträger auf dem Projektgrundstück errichtet werden und kann dort zusätzlich als 
Feuerwehraufstellfläche genutzt werden. Die Dimensionierung erfolgt nach den Anforderungen 
der Abfallentsorgung und reicht für ein dreiachsiges Müllfahrzeug aus. Durch die Lage der 
Wendeanlage auf Eigentumsflächen des Projektträgers besteht für ein ca. 40 Meter langes 
Teilstück der Stichstraße mit zwei Anliegern weiterhin keine Wendemöglichkeit auf öffentlichen 
Flächen. Daher werden im Bereich des Wendeplatzes Aufstellmöglichkeiten für Müllbehälter 
angeboten.

Eine zweite Stichstraße ist geplant. Sie soll bereits nahe der Wippenhohner Straße von der 
bestehenden Stichstraße abzweigen. Diese auf der Ostseite des Plangebiets vorgesehene 5



Meter breite neue Straße erfüllt mehrere Funktionen. Sie erschließt neben dem überwiegenden 
Teil der Stellplätze für das ,.Interkult“ auch die Stellplätze des neuen Wohngebäudes und einen 
geplanten öffentlichen Parkplatz, dient dem geplanten Gewässer (Öffnung / Verlegung 
Liemichsgraben) als Unterhaltungsweg und der Andienung der östlich benachbarten 
landwirtschaftlichen Flächen. Zudem ist sie rückwärtige Feuerwehrzufahrt und Ausgangspunkt 
eines Fußwegs zur Bonner Straße. Aufgrund der anzuschließenden Nutzungen ist eine 
separate Wendemöglichkeit nicht erforderlich; hierfür können die Stellplatzanlagen genutzt 
werden.

Im Gebiet wird eine durchgehende, 3 m breite Fußwegeverbindung vorgesehen, die im Süden 
an der geplanten Stichstraße beginnt und im Norden an der Bonner Straße - an der 
Schnittstelle Wohnbebauung / Hanfbachaue - endet. Durch diese Wegeführung werden 
insbesondere die Einrichtungen mit öffentlichem Charakter („Interkult“, öffentlicher Parkplatz) 
über kurze Wege an die benachbarten Straßen angebunden. Gleichzeitig erschließt der Weg 
den Haupteingang des geplanten neuen Wohngebäudes und dient als Feuerwehrzufahrt und 
Feuerwehraufstellfläche.

Im Südosten des Plangebiets ist ein öffentlicher Parkplatz mit 28 Stellplätzen vorgesehen, um 
möglichen zukünftigen Stellplatzbedarf abzudecken.

Öffentliche Grünflächen
Der überwiegende Anteil möglicher Grünflächen ist den einzelnen baulichen Nutzungen im 
Allgemeinen Wohngebiet funktional zugeordnet und wird daher nicht eigenständig festgesetzt.

Als öffentliche Grünflächen festgesetzt werden die Freiflächen im Osten / Nordosten des 
Plangebiets, soweit sie außerhalb der Bau- und Parkplatzflächen liegen. Dort grenzt der 
großflächige Freiraum zwischen Hanfbach und L 125 an. Er hat als Erholungsraum weniger 
privaten als öffentlichen Charakter, so dass die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche auch 
weiterhin naheliegt.

Für die Flächen werden nach den Vorgaben des Artenschutzgutachtens, aus Gründen des 
Klimaschutzes, zur guten Einbindung in die bestehenden landschaftlichen Strukturen und zur 
Gestaltung des Siedlungsrandes weitergehende Festsetzungen getroffen.

Klimaschutz / Klimaanpassung
§ 1 Abs. 5 BauGB verpflichtet die Bauleitplanung zur Förderung des Klimaschutzes und der 
Anpassung an den Kiimawandel. Der Plan trifft hierzu verschiedene, insgesamt umfangreiche 
Regelungen:

Er ermöglicht durch geänderte Festsetzungen (Baugrenzen, Gebäudehöhen / Geschossigkeit, 
GRZ / GFZ) die verdichtete Nutzung einer bereits erschlossenen vorhandenen Baulücke sowie 
die Nachverdichtung für die Bestandsbebauung. Diese Entwicklung wird an einem besonders 
gut durch ÖPNV erschlossenen, zentrumsnahen Standort eingeleitet.

Für die Wohnbebauung werden Festsetzungen zur Gestaltung der Freiflächen der Grundstücke 
(u.a. Verhinderung von „Schottergärten“), zur Dachgestaltung und Dachbegrünung getroffen.

Die zur Bebauung gehörende sowie die öffentliche Stellplatzanlage werden intensiv begrünt; 
hierzu werden neben einer laienhaften Grünfläche in der Mitte die Anlage von Baumstandorten 
festgesetzt. Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird durch die Dachbegrünung 
möglichst zurückgehalten. Im Übrigen erfolgt eine ortsnahe Einleitung in ein Gewässer. Fragen 
des Überflutungsschutzes wurden geprüft und Hinweise zu Maßnahmen gegeben.



Landschaftspflegerischer Fachbeitrag / Eingriffe in Natur und Landschaft
Die Aufstellung der 13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01.10 erfolgt gemäß § 13 a BauGB 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung). Demnach gelten die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens gern. § 13 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB, wobei eine Umweltprüfung sowie die 
Erstellung eines landschaftspflegerischen Fachbeitrags nicht notwendig werden.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch das Büro Strix / Ingenieurbüro 
für Freiraum und Landschaftsplan I. Rietmann eine Artenschutzprüfung vorgenommen.

Für die (potentiell) vorkommenden und damit im vorliegenden Fachgutachten beschriebenen 
Fledermaus- und Vogelarten sowie der Haselmaus kann eine artenschutzrechtliche 
Betroffenheit, unter Berücksichtigung der formulierten Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen, ausgeschlossen werden. Ein Vorkommen weiterer in den relevanten 
MTB 5209 genannten artenschutzrechtlichen relevanten Arten oder Artengruppen (Amphibien, 
Reptilien, Wirbellose) kann für den Wirkraum bereits im Voraus mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden, da die entsprechenden Lebensräume fehlen.

Im Vorfeld kann jedoch das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 BNatSchG für folgende Arten nicht gänzlich ausgeschlossen werden:
Ubiquitäre und ungefährdete Brutvögel Sträucher/Gebüsche, Haselmaus

Entsprechende Vermeidungs-, Minderungsmaßnahmen wurden daher konzipiert und in die 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen.

Unter Berücksichtigung der konzipierten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ist die 
Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 01.10 Hennef (Sieg), Edgoven, Wippenhohner Straße, 13. 
Änderung im Hinblick auf artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
BNatSchG in Zusammenhang mit § 44 Abs. 5 BNatSchG als zulässig zu bewerten.



Auswirkungen auf den Haushalt

LJ Keine Auswirkungen □ Kosten der Maßnahme
Sachkosten: €

□ Jährliche Folgekosten perSonalkosten: €

Höhe des Zuschusses €
LJ Maßnahme zuschussfähig 0/

□ Ausreichende Haushaltsmittel vorhanden, HAR:

Haushaltsstelle: Lfd. Mittel
□ Bewilligung außer- oder überplanmäßiger 

Ausgaben erforderlich Betrag:

□ Kreditaufnahme erforderlich Betrag:

LJ Einsparungen Betrag

O Jährliche Folgeeinnahmen Art:

LJ Bemerkungen

Höhe:

Bei planungsrelevanten Vorhaben

Der Inhalt des Beschlussvorschlages stimmt mit den Aussagen / Vorgaben

des Flächennutzungsplanes □ überein LJ nicht überein (siehe Anl.Nr.

der Jugendhilfeplanung LJ überein □ nicht überein (siehe Anl.Nr.

Mitzeichnung:

Name: Paraphe: Name: Paraphe:

Hennef (Sieg), den 27.02.2020

Klaus Pipke



Anlagen

-Übersichtsplan

- Bebauungsplan - Vorentwurf gern. §§ 3 Abs. 1 u. 4 Abs. 1 BauGB 
Verfasser: Dipl.-Ing. Martin Schrennen, Architekt, Köln /
Dipl.-Ing. Stephan Schmickler, Stadtplaner, Bergisch Gladbach 
Stand: 27.02.2020

-Bebauungskonzept
Verfasser: Dipl.-Ing. Martin Schrennen, Architekt, Köln /
Dipl.-Ing. Stephan Schmickler, Stadtplaner, Bergisch Gladbach 
Stand: 27.02.2020

- Textliche Festsetzungen gern. §§ 3 Abs. 1 u. 4 Abs.1 BauGB (Vorentwurf) 
Verfasser: Dipl.-Ing. Stephan Schmickler, Stadtplaner, Bergisch Gladbach 
Stand: 27.02.2020

- Begründung gern. §§ 3 Abs. 1 u. 4 Abs.1 BauGB (Vorentwurf)
Verfasser: Dipl.-Ing. Stephan Schmickler, Stadtplaner, Bergisch Gladbach 
Stand: 27.02.2020

- Artenschutzprüfung, Büros Rietmann / Strix, Königswinter 
Stand: 17.02.2020

- Bericht zu Bodenuntersuchungen, BV Offenlegung des Liemichgrabens, Büro Virus, 
Bergisch Gladbach
Stand: 18.03.2013


